Richtlinien für Voltigiertreffen in Kärnten  

Voltigiertreffen sind eintägige Veranstaltungen für Mitglieder des eigenen Vereines und eingeladener Vereine. Sie werden nicht im Turnierkalender angeführt. Voltigiertreffen unterliegen der Kompetenz des LFV, die Bestimmungen der ÖTO incl. Rechtsordnung sowie des Voltigier-Reglements sind einzuhalten.  

Voltigiertreffen sind vom LFV zu genehmigen, die entsprechende Gebühr lt. Gebührenordnung ist  vorab zu entrichten. Der damit gegebene Versicherungsschutz beinhaltet die Veranstalterhaftpflichtversicherung, die Kollektivunfallversicherung aller Mitarbeiter sowie den Schadensersatz- und Strafrechtsschutz für Funktionäre und Richter dieses Treffens.  

Der Antrag auf Genehmigung ist mittels Formblatt ("Checkliste" im Downloadbereich) bis spätestens acht Wochen vor Veranstaltungstermin beim LFV einzubringen. Jeder Verein bzw. jede Ortsgruppe  darf  ein Voltigiertreffen pro Jahr (auch zusätzlich zu einem Turnier) austragen. Sollte zum angemeldeten Termin in Kärnten bereits eine Pferdesportveranstaltung oder in den benachbarten Bundesländern ein Voltigiertreffen oder ein Voltigierturnier angesetzt sein, kann die Genehmigung abgelehnt werden.  

Die Ausschreibung ist möglichst früh den eingeladenen Vereinen zu übermitteln. Sie hat neben den üblichen Informationen auch die Höhe der Nenngelder und den genauen Inhalt der niederen Bewerbe zu enthalten. Die höchsten Bewerbe dürfen maximal Einzel A und Gruppe A sein. Diese Ausschreibung ist auch dem  Richter zuzusenden, der zustimmen muss.  

Das Treffen steht unter der Aufsicht des eingeladenen Voltigier-Richters. 
Die Longenführer müssen zumindest Voltigierübungsleiter sein, Startkarten werden nicht benötigt.
Die Voltigierer der Bewerbe Einzel A und Gruppe A müssen beim LFV gemeldete Mitglieder sein, bei Startern in den niedereren Bewerben ist dies nicht erforderlich (entsprechend Breitensportlichem Wettbewerb  gemäß §800 ÖTO).
Die Pferde müssen einen Pferdepass und einen gültigen Impfschutz gegen Pferdeinfluenza gem. §11 ÖTO haben, sie müssen aber nicht im Pferderegister des BFV eingetragen sein.  

Während der Veranstaltung muss ein Rettungsfahrzeug mit Besatzung gestellt sein (Alternative: Notarzt mit Notarztkoffer, wenn nur kurze Anfahrtszeit für Rettungsfahrzeug).
Ein Tierarzt muss anwesend sein (Alternative: Pferdesamariter anwesend und Tierarzt in Rufbereitschaft). Hufschmied  in Rufbereitschaft.  

Ehrenpreise sind in beliebiger Zahl zulässig, Sachpreise nur ohne Wertangabe, Geldpreise verboten.  

Ein kurzer Bericht über das Voltigiertreffen mit Pferdeliste und allen Ergebnislisten ist binnen zwei Wochen an den LFV zu senden.
